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§ io
Bei der Ermittlung des Grundbetrages zur Berech

nung der Geldleistungen (außer Renten) für den stän
dig mitarbeitenden Ehegatten werden die beitrags
pflichtigen Einkünfte aus der Mitarbeit zugrunde 
gelegt.

IV.
Allgemeine Bestimmungen 

§11
Soweit in dieser Durchführungsbestimmung nichts 

anderes bestimmt ist, gelten für die ständig mitarbei
tenden Ehegatten die Bestimmungen der Elften Durch
führungsbestimmung vom 26. März 1966 zum Gesetz 
zur Förderung des Handwerks entsprechend.

§ 12

Andere ständig im Handwerksbetrieb mitarbeitende 
Familienangehörige des Handwerkers unterliegen der

Versicherungspflicht bei der Sozialversicherung der Ar
beiter und Angestellten nach deren Bestimmungen.

V.

§ 13
Schlußbestimmungen

(1) Diese Durchführungsbestimmung tritt am 1. Juli 
1968 in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt § 3 der Elften Durchführungs
bestimmung vom 26. März 1966 zum Gesetz zur För
derung des Handwerks (GBl. II S. 229) außer Kraft.
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